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Wien, 27. August 2015 

Salzburger Steuerdialog; Stellungnahme 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

 

Bezugnehmend auf den mit Ihrem Mail vom 17.7.2015 zum Salzburger Steuerdialog 

2015 übermittelt der Österreichische Städtebund fristgerecht folgende 

Stellungnahme. 

Zu den versendeten Unterlagen gibt es keine Anmerkung. 

Hingewiesen muss allerdings werden, auf die Problematik des §4 Abs. 9 in 

Verbindung mit §28 Abs. 42. Die Ausdehnung der Normalwertregelung auf die 

Lieferung von Grundstücken sowie für die Vermietung und Verpachtung von 

Grundstücken wird zu Mehrausgaben bei den Städten und Gemeinden führen. 

Problematisch ist insbesondere das keinerlei Übergangsfrist für bestehende 

Altverträge vorgesehen ist.  

Der Österreichische Städtebund fordert daher eine ausreichende Übergangsfrist zu 

verankern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 

 


